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heidnischen Brauch entlehnt, weil sich ler 5 Das rtömische Dokument verlangt eine Homilie (12), das ‚ebet
des Herrn (1 2) und das der Gläubigen Taeinen utiefst menschlichen kt handelt och ist

Übersetzt VO]  - arlhermann rgner6S nicht allein ein Abschiednehmen der Geme1in-
schaft, sondern 1ne «Anempfehlung », ine-
mendatio». e1m Gottesdienst auf dem 1E  OL,
dem Anempfehlungs- oder Abschiedsritus, hat

Geboren 14. Juni 1926 in Chicago, 1952 ZU)] Priester geweiht.mMan den Gesang des Benedictus en gelassen; Kr studierte Semiminar St. Mary of the Lake, ist Master ofArts und
dessen wird ine kurze Litane1 vorgeschlagen Lizentiat der Theologie, Direktor des Zentrums der Confraternii of

Christian octrine und Mitglied der Subkommission für liturgischemit dem gemeinsam gebeteten Vaterunser Z
Abschluß. Anpassung, veröflentlichte: Pastoral Catechetics New Otrk 1964

und OfL| 1cagO 19067), einen Kommentar Zurfr Konstitution
Gaudium et Spes

Tegels, Aelred, The New Funeral Rites: Worship (Dezem-
ber 19| 658-661.

2 Notitiae ist eine e1i VO]  - Berichten, herausgegeben VO: Con- ANSELM UNNINGHAM
sil1um ZUrTr Durchführung der Liturgiekonstitution (Postkonziliare
Liturgische Kommission). (Vgl Notitiae 11966] 252323063 Geboren 24.Maı 1936 1in Milwaukee Domuinikanerin. S1ie

Bischöfliche Kommission für das Liturgische Apostolat: studierte Rosary College, den Universitäten Illinois und ‚Oy O!
und ist Master ofArts. Sie ist verantwortlich für die Intormation unıNewsletter 111 (Januar 1967 1—3

Bischöfliche Kommission für das Liturgische Apostolat: Koordination der Programme der relig1ösen Iziehung für den
Newsletter 111 Februar 19067. Klerus der Erzdiözese Chicago.

welse selbst die Mitglieder des Consilium manch-
mal nicht, ob und welche Änderungen einemHeinrich Rennings VO  5 ihnen verabschiedeten ext VOTFL der Veröflent-
lichung och VOTSCHNOMUNG: werden.Streif lichter ZULC Reform Zum WEeC der allgemeinen Unterrichtung
brachten die /Notittae, das monatliche Publikations-der Begräbnisliturgie San des Consilium, schon 1m Dezember 19
ine ausführliche Beschreibung des Begräb-
nisritus für Erwachsene. Der französische Autor,

Die Befürchtungen mancher Pessimisten en Dominikanerpater P.- GYy, ist Leiter der Stu-
sich nicht bewahrheitet: DIie Liturgie wıird niıcht ijengruppe 239 die den Entwurf der Hır-
hinter verschlossenen Lüren allein VO  - einigen wachsenenbegräbnisliturgie in ihren Grundzügen
Fachleuten reformiert. Während die gottesdienst- erarbeitet hat.2 ntgegen der anfänglichen Auffas-
lichen Reformen 1in den fünfziger Jahren weılithin SUNS, ach welcher während der Dauer der KErpro-
nter Ausschluß der Öfentlichkeit den chreib- bungszeit kein Meinungsaustausch ber die «ad
tischen einiger Liturgiewissenschaftler erarbeitet experimentum» eingeführten Rıiıten in der Öfent-
und dann dem WAart dankbaren, aber überraschten lichkeit stattiinden sollte, druckten die Notitiae
Klerus und olk präsentiert wurden, hat sich der uch einige erste Erfahrungsberichte abh.3
«Rat ZUET: Ausführung der Liturgiekonstitution» 1n
steigendem Ma(3 austreichende Information be-

Cn Anpassung HUT UNC. Auswahl?
müht In der 'Lat Ja uch der einzige Weg, die

Kiner der Grundsätze der Konzilskonstitution VeLI-Reform einem Werk der anNzech Kıirche iNd-

chen, WwIie das der Präsident des Consilium, ardıi- ang für die Liturgiereform, daß die gottesdienst-
nal Lercaro, 1in seinem Brief die Vorsitzenden lichen Ordnungen Riten) «der Fassungskraft der
der nationalen Bischofskonferenzen VO 30.6 Gläubigen» angepalit se1n sollen Ar 34) Diese
1965 wünschte! Wenn trotzdem och manche be- Fassungskraft ist 1Un EWl sehr unterschiedlich
rechtigte Erwartungen bezüglich rechtzeitiger und je nach Alter, Milieu, Lebensverhältnissen und

dem tad des Glaubensverständnisses (vgl Artschauer Unterrichtung der Öfrentlichkeit bisher
unerfüllt blieben, liegt das weniger dem iLall- 19) DIie Berücksichtigung olcher verschiedenen
gelnden illen des Cons1ilium als wohl mehr Umstände verbietet einen unitformen un STArFfEN

Ritusden ihm vorgegebenen Arbeitsbedingungen 1n-
erhalb der rörnischen Kurlte. So wissen beispiels- Außer der Anpassungsmöglichkeit die Kinzel-
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111e verlangt das Konzilsdokument nachdrücklich tion des Begräbnisses herzustellen, VOT allem hin-
ine /Adaptation die jeweilige gottesdienstliche sichtlich der 'Texte der Orationen. Obhb die ÖOratio-
Gemeinschaft, das Brauchtum und die K1igen- 11eN 1U die eines Rituale omanum Oder
Art der Regionen und Völker (vgl. Art 298} Dar- Kigentexte eines regionalen Rituale sind 1n bei:
Au ergibt sich wiederum 1ne notwendige Varla- den Fällen wI1rd für die Adaptation die Situation
bilität der liturgischen Ordnungen, wofür Art. ine Auswahl aus einer votrgegebenen Textsamm-
un der Konstitution Rıc  iniıen enthalten. lung angeboten. hne Zweifel 1st das zunächst

Der Entwurf des Begräbnisritus entspricht die- ine ermteuliche und nicht geringzuschätzende Be-
SCH Forderungen dadurch, daß 1ne Fülle VO  a reicherung; sS1e geht über das Angebot des ishefri-
Varlationen anbietet. So s1nd beispielsweise drei SCH Rituale omanum hinaus, das bekanntlich die
allgemeine tundformen vorgesehen. Die erste Verwendung angepaßter Texte 1ur och 1n einem
tundform hat dre1i (Jrte für die gottesdienstlichen leinen Ausmaß erhalten hatte.5 ber kann Lan

Versammlungen aus des Verstorbenen, Kirche, VO  S einer vorgegebenen Textsammlung Crwaftten,
Friedhof); die 7weilite hat 1Ur Z7weli Stationen: daß Ss1e WIrklic für alle Situationen passende Vor-
Friedhofskapelle und rab DIie dritte Grundform agen enthält? Aus der ahrung mit einer großen
sieht NUuUr einen einzigen Rıtus VOL, nämlich 1m Zahl VO Gebetsformularen in den eoräbnis-
Haus des Verstorbenen. Innerhalb der einzelnen agenden der vangelischen Kirche utrteilt
Grundformen kann unter den zahlreich angegebe- Schulz «Das berechtigte Bemühen, beim Gebet
LieN Urationen, Psalmen, Lesungen, Antiphonen eweils den bestimmten unverwechselbaren Fall
uUSW. ausgewählt werden. Die kurze Rubrik «vel» edenken, wird nicht dadurch befriedigt, daß iINan
oder «ad 1bitum alia» die 1n den liturgischen Bü- ine Unzahl VO  } kasuistisch geordneten Gebeten
chern der alten elt häufig, in denen der Irienter abdruckt (die dann doch nicht I1  u passen WCCI-

Liturgiereform selten lesen chafien den), sondern dadurch, daß der rediger ein (vor-
ine erheblich erwelterte Flexibilität der Rıten bereitetes) freies spricht.® Die Textsamm-

och stellt sich die rage Genügt die bloße lung 1n einer solchen Agende erfüllt demnach den
Möglichkeit, unte: mehreren Formularen des R1- WEeC. Vorlagen bleten, denen iNnan sehen
tuale omMmanum auswählen können, für ine kann, wI1e ein geeignetes twa2a lauten könnte;
wirkliche Übereinstimmung der Liturgie mit der gelegentlich wı1rd INaAa:  w) ine der orlagen uch
jewelligen Situation ” Die Vertasser des Begräbnis- wöoörtlich übernehmen können. ine Verpflichtungritus «ad experimentum» antwortfen darauf VeL- DE Benutzung der Texte au den orlagen be-
neinend. Der Bericht in den Notitiae macht AaUus- steht aber nicht Dem Leiter der gottesdienstlichenfTucCc darauf aufmerksam,* daß die Bischofs- Feler obliegt CS, die jeweilige Situation erken-
konferenzen 1in die Begräbnisliturgien der reg10- 1en und s1e 1m Gebet Wahrung aller igen-nalen Rıitualien WHECUEC Texte aufnehmen können, tümlichkeiten des kirchlich-amtlichen, litur-

solche, die im Modellritus des Rıiıtuale Roma- gischen Betens auszusprechen.
1U nıcht enthalten S1nd. Wenn die Texte des R1- Die welitere Entwicklung der Liturgiereform in
tuale omanum Muster für die Kigentexte der te1l- der katholischen Kıirche wı1rd be1 ihrem Bemühen
kirchlichen Rıitualien sein sollen, el das nıicht, ıne Kongruenz VOIl Liturgie un: Situation
die regionalen liturgischen Texte sollten das Mu- früher oder spater ahnliche Lösungen 1n Betracht
ster 1LLUr abwandelnd imitieren; vielmehr muß die z1iehen mussen. S1e allerdings Vorsteher der
Musterhaftigkeit elines CNn Rıituale omanum gottesdienstlichen Zusammenkünfte OTauS, die
in seliner Verwirklichung der Grundsätze der - dazu ausgebildet und befähigt S1nd. ber wWeNn WI1
turglekonstitution gesehen werden. Ks 1st also heute VO: einem Priester erwarten, daß selbst
denkbar un: in manchen Fällen notwendig ine Predigt verfassen kannn sollte nicht einmal
daß die Begräbnisliturgie eines regionalen Rıten- ine Generation VO  - Geistlichen geben können,
buches MI1t dem Ritus des Rıtuale omanum die selbst ein liturgisches verfassen 1M-
1Ur den Geist und die Prinzipien der liturgischen stande s1ind”?
Erneuerung gemeinsam hat, nicht aber die Texte

Mit gyroßer Wahrscheinlichkeit äßt sich jedoch z Psalmen und Lobgesänge und geistliche Liederschon jetzt bezweifeln, ob 1ne solche Benutzung
der VO Konzil eröfineten Möglichkeiten ausSs- Der Entwurf des Begräbnisritus sieht
reicht, ine 800Kongruenz zwischen den zahlreichen Stellen Psalmengesang VOT. Der AuUS-
liturgischen rdnungen un der jeweiligen Situa- giebige Gebrauch des Psalteriums wıird mMI1t der
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Feststellung begründet, «nächst der Darbringung der teilkirchlichen Ritualien hätten dann ine e1it-
des eucharistischen Opfers habe die Kirche nichts linıe für entsprechende Adaptationen.
Heiligeres eigen als das Psalmengebet, nichts
Kräftigeres, den chmerz auszudrücken, nichts Handlungsunfähige Feiergemeinschaften hez
Wirksameres, die Hofinung stärken».7 uch PINEM Begräbnis
WE mMan dieser Begründung ine gyewlsse rtheto-
rische Übertreibung nachsieht, nthält s1e die Ge- Die liturgischen Ordnungen werden mit
fahr, einen übermäßigen eDrauc der Psalmen Recht als Feilern einer Gemeinschaft konziplert,
t+heoretisch rechtfertigen wollen.? Der Hinweis die 1n verschiedene Dienste und Ämter gegliedert
in den Rubriken des Rıtus, wonach die ist. Vorsteher, Vorsänger, Lektor und tätig teil-
gegebenen Psalmen ausgetauscht und einzelne AausSs nehmende Gemeinde s1nd primäre Funktionsträ-
pastoralen Gründen weniger geeignete Verse aus- CI des liturgischen Handelns. DIie NECUC egräbnis-

liturgie welst jedem dieser Funktionsträger se1inegelassen werden könnten, ist erfreulich un! hilf-
reich ; diese Rubrik löst aber das eigentliche Pro- Aufgabe V oraussetzung für einen sinnvollen
blem niıcht Ks liegt darin, daß die Begräbnislitur- ollzug der Ordnung 1st natürlich, dals
x1e sich für die Gesangsteile niıcht auf die Psalmen handlungsfähige Funktionsträger be1 der iturg1-
beschränken darf, sondern aAtz bieten muß für schen Fetler anwesend sind. hne S1e kann ke1-

C  - Gottesdienst einer chris  CHenNn (Gemeinde 1imden M Reichtum der verschiedenen Arten -
turgischer Texte, Gesangsweisen und uch rteiner Gelst der iturgischen Erneuerung geben Wenn
Instrumentalmusik. Wer einmal erlebt hat, wIlie viele Geme1inden heute in diesem Sinn noch nicht
oflenen 12 ein mehrstimmiger Sängerchor und voll handlungsfähig sın  5 ist ine dringende pPa-
die Gemeinde INIMNEIL das Lied «O aup voll storalliturgische Aufgabe, s1e in führen. Es
Blut un Wunden» en (mit der ware ine alsche Lösung, LICUC liturgische Ord-
Strophe «Wenn ich einmal SO. scheiden, NUuNSCcCH schaflen, die VO  } den Verhältnissen
cheide nicht VO  - Hr wenn ich den 'Lod SO. le1- einer liturgisch handlungsunfähigen Gemeinde
den, tritt du dann hertür! Wenn mM1r aller- ausgingen.
bängsten wird das Herze se1in, re1ß mich aus Nun erg1bt sich aber gerade für das egräbnis
den Ängsten 1a deiner ngs und Pein»), der ein spezielles Problem. Der Entwurtf «ad exper1-
ird teststellen, daß neben den Psalmen 1in einer mentfum » macht selbst darauf aufmerksam,
Liturgie für die Menschen UNSECTGE eit AUS Her nläßlich einer Beisetzung oft Nichtkatholiken
Herren Ländern atz geben mMu. für Texte, die — oder atholiken, die selten oder nlie der Eucha-

ristie teilnhnehmen oder gyai den Glauben verlorenmittelbar zugänglicher sind als die Gebete des alten
Bundesvolkes. en scheinen, be1 den lıturgischen Feiern —

DIie Instruktion über die C Musik 1n der Liturgie» sind. In manchen Ländern sind die Fälle
Vom 1567 erwartet, daß für die Liturgie der nicht selten, 1n denen die Feiergemeinschaft über-
Sakramente und Sakramentalien < geeignete us1 wliegend oder vielleicht SOa fast gänzlich aAusSs —

ZUur Verfügung stehen soll, die feierlichere Formen kirchlichen eilnehmern esteht. Kın gegliedertes
des Gottesdienstes uch in der Muttersprache CI- liturgisches Handeln ist dann nicht möglich. iner

tätigen Teilnahme sind sehr ENDC Grenzen gESETZTL,möglicht» (Nr ZIE ebenfalls ist reine Instru-
mentalmusik bei olchen Anlässen denken (Nr WE die Versammlun nicht einmal das Vater-
62-67).1° Konkrete Hinweise ATUur kann ein Kın- gemeinsam sprechen kann. DIe Unfähigkeit
heitsritus für die I} lateinische MC natur- der Versammelten, sich Wechselgebeten, 12410-
ich nicht enthalten; das ist Aufgabe der teilkirch- SZCN, Salutationen, Fürbitten, ntiphonen, Re-
lichen Rıitualien. och ware edenken, ob nicht sponsorien us eteiligen, rlaubt be1 olchen
uch das Rituale OomMAanum in seinem Modellritus Gelegenheiten keine liturgische Ordnung, die auf
für ein egräbnis solche Möglichkeiten vorsehen einer solchen Teilnahme eruht.!! Man kann
muß, Wenn sich nicht dem Vorwurftf einselitiger otz zustimmen, wenn sagt: «KEs verbietet sich
Festlegung auf Psalmen und einer musischen die Anwendung VO  - gottesdienstlichen Formen,
Mentalität aussetfzen will Statt oder neben die VO den Versammelten Nur als fremdartige
einer Aufzählung immer weilterer Psalmen sollte OSkeln oder als ine gewaltsam aufgezwungene

Liturgie aufgefaßt werden können. »12 Es stelltdaher kurz die Funktion un E1igenart der Ge-
sangste1ile herausgestellt werden (vgl Musıkıin- sich Iso das Problem einer Liturgie, be1 der wich-
struktion VO 1967, Nr 6 Die Bearbeiter tige Träger des Handelns vielleicht [0}24 alle mit
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Ausnahme des Vorstehers ausfallen. Diese S1tua- Formen aus den schon bestehenden ofganisch her-
tion ist nicht G S1ie WATr ein Kennzeichen für auswachsen sollen (Art 23) och ist fragen,
viele Gottesdienste bis Z liturgischen Erneue- ob der durchaus notwendige Zusamrnenhang
Iung Neu i1st aber, da die rühere Lösung des mi1t derVergangenheit ehesten dadurch ewahrt
TOoDlems nicht mehr akzeptabel erscheint. S1e be- WIird, daß inNnan einfach Texte aus der Iradition We1-
stand nämlich datın, daß der Vorsteher oder ‚:VECN- terbenutzt. Diese Texte wurden doch einst DC-
tuell noch ein weliterer Funktionsträger alle übr1- chafien oder (aus der Bibel) ausgewählt, weil s1e
SCH ausfallenden Rollen übernahmen. Wer m1it den Menschen der amaligen eit die Glaubens-
ten Gründen die Kumulation der verschiedenen wirklichkeit 1n einer ihnen verständlichen Art AduS-
en auf ine Person !: mMi1t dem Geilst der 1tur- drückten. Erg1bt sich 1U  m die Kontinuität mit der
glekonstitution für unvereinbar hält, kannn 1n dem Iradition adurch, daß INa  ; bloß alte Texte über-
hier behandelten Fall die Ösung 1Ur darın sehen, nimmt, oder niıcht vielmehr dadurch, daß inan das
ine Begräbnisliturgie entfernen, die VO VOLIN- oyleiche Kriterium anwendet, das die TIradition DC-
herein ediglich das Handeln der tatsächlich VOI- chaften hat ” Dann müßte 1L141l als Kriterium gel-
handenen Funktionsträger vorstieht. Der «Ordo ten lassen: Bringen die "Lexte einer ErnNeEeUVEerien [E
Fxseqularum PIOo adultis» ad experimentum bietet turgie dem Menschen WNSGLGT: elt die gemeinten
dafür eini1ges Material; aber iNan hat nicht den Glaubenswirklichkeiten ahe un: erschließen s1e
ANdruc. daß das Problem genügend berücksich- S1e ihm » Ist se1n ChHhrI1s  ches mpfinden, Fühlen,
tigt ware. Die mi1issionarische Verantwortung des Denken, en darin ausgedrückt? Die Unver-

anderlichkeit der Glaubenswirklichkeit erfordertLeiters eines olchen Begräbnisgottesdienstes ZC-
genüber den Anwesenden wıird sich ja nicht 11U1 in keinestfalls unveränderliche liturgische 'Lexte
der Predigt (die Verkündigung Nıchtkatholiken Diese schwierige Aufgabe der Erarbeitung
und Katechumenen sein mu5) ausdrücken wollen, "Lexte äßt sich nıcht gänzlich auf die Bearbeiter
sondern den Rıitus als aNzChH pragen mussen. der regionalen Rıtenbücher abwälhzen. Denn das

Rıtuale OMANUMM soll ihnen ja nıcht zeigen, wIie der
lateinische Ritus einmal gebetet hat, sondern wI1eT radition und Gegenwart heute betet! Je besser diese Aufgabe in den Mo-

Die Beschreibung des Begräbnisritus 1in den Noti- dellen des Riıtuale OMANUM selbst geleistet wird
Hae teilt mit, daß für die "Lexte der Orationen, Le- nI1Cc aus dem bloßen Wissen des Liturgiehistori-
SUNSCH un: Gesänge 1m allgemeinen die 1n den kers, sondern mehr och aus der Spiritualität der
liturgischen Büchern des römischen Rıitus vorhan- Gegenwart), mehr besteht die Aussicht, daß
denen beibehalten worden sind, teilweise mit klei- das NECUEC Rituale OM ANUM kein bloßes Produkt des

Änderungen und unter Anreicherung AaUS Gelehrtenfleißes bleibt, sondern die teilkirchlichen
alteren liturgischen Quellen.!4 Man könnte ein Liturgien inspiriert und auf diese Weise die «unl-
solches orgehen mi1t der orderung der Liturglie- LAas substantialis» (vgl Liturgiekonstitution
konstitution begründen, nach welcher die 28) des römischen Rıtus erhält

Notitiae (1966) 2533063 vgl. die Auszüge im Artikel VOLN Notitiae (1967) 164
Stone und Cunningham in diesem eft VO]  - Concilium. In der Einleitung der in Verbindung mit der Evangelischen

Gy hat auch das Kapitel «Der Tod des Christen » 1im and- Michaelsbruderschaft VO]  - Lotz herausgegebenen « Begräbnis-
buch der Liturgiewissenschaft « L’Eglise priere» verfaßt. agende» Kassel 1962 wird im inblıc! auf Erfahrungen im eut-

Notitiae (1966) 263; (1967) 155-164. aaQ 256 schen Protestantismus die einung « Kine gyESUNSECNEC
5 Beispielsweise im Oftfficium Defunctorum AUit. NL Cap. il der 1m Wechsel gesprochene sa.  1e ommt be1 einem Begräb-

Die ration wird ‚Dgewandelt, je nachdem ob siıch den 27y 7° N1Is im allgemeinen aum in rage. » Trotzdem möchte Lotz nicht auf
30 Tag ach dem Begräbnis der den ahrestag handelt. Bezeich- den Psalter verzichten.
end für eine klerikalistisch-hierarchistische Liturgie die O  O Dieses Desiderat wird auch in einem Erfahrungsbericht ber
"TLextvarianten ezüglic) der Person des Verstorbenen: Varlationen die probeweise erwendung des Entwurtfs AauUsSs London (Ca-
für einen Geistlichen (Pro SummO Pontifice ; ‚P1SCODPO; ‚p1scopo Naı angemeldet: Notitiae (1967) 164
Cardinalı; Presbytero Cardinali, qu1 episcopali dignitate fuerit ] )Jas Verbot treiner Instrumentalmusik 1m Totenoffizium und
Presbytero ardinali, qu1 episcopalı dignitate 110O)]  - fuerit; Dia- der Eucharistieteier für Verstorbene (nıcht für die Begräbnislitur-
CON1 Cardinali, qu1 fuerit Sacerdos 1acon1 ardınalı, qu1 1Ne g1ie als solcher, in Nr. 66 der nstruktion ist schlec! mit Art. 20 der
Pres  eratus fuerit constitutus; Pro defuncto Sacerdote; 1ıtam Liturgiekonstitution vereinbaren, der solche Entscheidungen den
alıa be1 den Latien gab CS lediglich einen Toten; eine Tote; Brüder. Bischofskonferenzen berlassen wollte. Überdies leg/ dem Verbot
Verwandte und Wohltäter; Vater und Mutter. doch ohl eine Verkennung der Funktion der lıturgischen Instru-

Schulz, DIie evangelıischen Begräbnisgebete des 16 und mentalmusık zugrunde.
17. Jal  'hunderts ahrbuc! für Liturgik und Hymnologie 61 11 Davon unterscheiden ist die Situation bei der Begräbnis-
(1966) liturgie einer christlichen Feiergemeinschaft. Kın Außenstehender
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(Nichtkatholik, entfremdeter atholl: u.Ää.) we1iß sich dann als
Fremder be1 einer Familienfeier anwesend, deren Stil unı Bräuche
ih; nicht alle verständlich sind, die . aber als (Jast respektiert. Geboren ulı 1926 in Moers, 1955 ZU Priester geweiht. Kr

12 naQ.
studierte 1n üunster und sbruck und Institut Superieur de
Liturgie Paris, ist Doktor der Philosophie (1 2) und der Theologie

13 Extremtfall dieser Kumulation ist die mit päpstlichem Indult (1965) und se1it 1966 Lehrbeauftragter Liturgischen Institut Irier.
ohne eßdiener gehaltene eucharistische ersammlung (Mel3- Kr veröflentlichte: Rıc!  in1en der deutschen Bischöte für die Messe

zelebration) eines einzelnen Priesters. (Münster 1962), Ommentar ZuUrr Instruktion «Inter Oecumenic1»
14 Notitiae (1966) 255 (Münster 1965 und arbeitet Liturgischen Jahrbuch mıit.

iMl hat überhaupt auf einen Kommentar verzich-
tet. S1ie ringe ja doch i Grunde kaumBulletin Neues, el auf der einen Seite Und diese est-
tellung trifit sich mM1t dem unsch auf der anderen

Helmut Hucke Seite, daß sich nıichts geändert en möge und
alles beim alten bleibe.Die Instruktion ber die Insgesamt herrscht die Meinung VOTL, dal fort-
schrittliche un restaurative Lendenzen 1n dieserMusik in der Liturg1e Instruktion einander neutralisiert hätten oder Je-
denfalls einem Ausgleich gebrac worden wAa-
LE, Das Ergebnis se1 etzten Endes nıchts anderes

Am März 1967;, Sonntag « Laetare», ist die als 1ne mehr oder weniger notdürftig mI1t der Kon-
Instruktion «Musicam ber die Musik in zilskonstitution über die Liturgie 1in inklang DC-

brachte Bestätigung un! Bekräftigung der Instruk-der Liturgie erschlenen.
Es ist ekannt geworden, daß diese Instruktion tion über die Kirchenmusik, die die Ritenkongre-

ine bewegte Vorgeschichte gehabt hat Man weiß, gation 1im re 1958 erlassen hat
Daher se1 die LICUC Instruktion ein enttäuschendes,daß der Entwurf der Instruktion im Februar
Ja ein beunruhigendes Zeugnis für den Fortgang1965 vorlag ! und daß das (‚ ONSILIUM aAd EXSCGUENdAM

C onstitutionem de Sacra Liturgia nach ründlichen der Liturgiereform oder uch ein Dokument da-
Konsultationen und Beratungen, die sich fast über für, daß traditionelle Bastionen gehalten werden
das I Jahr 1965 hinzogen, Dezember un! die Musica sich schon längst auf dem

richtigen Wege befinde.1965 1ne Fassung der Instruktion verabschie-
dete und weiterleitete.2 < Bald aber wurde bekannt, Ks <1Dt aber uch einzelne Kommentare, die
daß VO  D} einzelnen einfiußreichen Kirchenmusti- Sanz andeter Meinung ber die Instruktion « Muy-
kern, uch VO  =) Konsultoren des Bischofsrates, die SICAM s1nd. S1e sehen S1e als ine LECUC

zuletzt nicht mehr mitgearbeitet hatten, be1 VeEeLI- Etappe der Liturgiereform, ja OSX als die
schiedenen Öömischen Stellen oroße Schwierigkei- melsten in die Zukunft weisende unter den bisher
ten emacht wurden, weil Ss1e für das Erbe der vorgelegten Ausführungsbestimmungen ZUT 1i

turgiekonstitution an.4+ In diesen Kommentaren istKirchenmusik 1n lateinischer Sprache fürchteten. »3
Es dauerte och länger als ein Jahr, bis die nstruk- niıcht sehr VO  - einzelnen Bestimmungen un:!
tion veröfientlicht wurde. Vorschriften der Instruktion die Rede als VO:  n

In fast Nen Kommentaren ist bemerkt worden, ihren Prinzipien und der darin ZUR uSdruc.
daß der ext der Instruktion uneinheitlic. ist, daß kommenden Konzeption.
schon allein abrupte Übergänge, Unterschiede 1m In der 'Lat scheint die Unterschätzung der In-
Stil und 1n der Terminologie 7wischen verschiede- struktion « Musicam nicht zuletzt darauf
nen Abschnitten. vewisse Widersprüche im '"Lext beruhen, daß der grundsätzliche Stilwandel über-
und die Berufung aufvorkonziliare Verordnungen sehen wWird, der s1e VO den vorkonziliaren Ver-
nachträgliche Interpolationen erkennen lassen, ordnungen über die Kirchenmusik trennt Die
und WAar insbesondere 1n den Artikeln 44, 4 D un LICUC Instruktion wird Nau betrachtet, w1e

1iNAan die bisherige Gesetzgebung über die rchen-28 Natürlich werden diese Interpolationen mM1t der
Vorgeschichte des Dokuments in Verbindung DE musik betrachten sich gyewÖhnt hatte Was ja
bracht. Daher ist die Instruktion weithin m1t - über die juridischen Festlegungen hinaus gegeben
verhohlenem Verdruß kommentiert worden oder wurde, WAar 1im Grunde Verpackung un: schmük-

12)


